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Die Klasse 2F der BG/BRG Schwechat.

Claire’s Schulgeschäftsverordnung
Gültig: Im Gymnasium BG/BRG Schwechat, Bundesland Niederösterreich

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Jugendliche Mädchen werden durch die Gegenwart ihres Lieblingsschmuckgeschäftes gefördert. Sie werden siche
besser auf das Lernen konzentrieren, somit bekommt jedes Mädchen, für gute Noten ein Gratis Schmuckstück
ihrer Wahl.

§1 Inhalt:

Mädchen bekommen für jede gelungene Schularbeit ein Gratis Schmuckstück ihrer Wahl.

Begriffsbestimmung:

Schmuck in diesen Fall Ohrringe, Halsketten, Armbänder, Haarreifen, Körperschmuck und Schlüsselanhänger.

Ausgenommen:

Kleidungsstücke und/oder Perrücken und Schuhe.

§2 Verantwortungsregelung:

Der Direktor muss für das Geschäft einen eigenen Raum mit viel Platz und Licht zur verfügung stellen.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Der Direktor der das Geschäft nicht erlaubt muss einen Aus�ug in die SCS bewilligen.
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